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1.  Eine Einzelwafer-Ätzvorrichtung (10) zum Zu-
führen einer Ätzflüssigkeit (15) auf eine obere Fläche 
(11a) eines dünnen scheibenförmigen Wafers (11), 
der durch Schneiden eines Halbleiteringots erhalten 
wurde, während der Wafer (11) gedreht wird, um die 
obere Fläche (11a) und eine Randfläche des Wafers 
(11) zu ätzen, umfassend:  
eine erste Düse (14) zum Zuführen von Ätzflüssigkeit 
(15) zu der oberen Fläche (11a) des Wafers (11); und 
eine zweite Düse (16) zum Zuführen von Ätzflüssig-
keit (15) zu der Randfläche (11b) des Wafers (11), die 
der Randfläche gegenüberliegt.

2.  Die Einzelwafer-Ätzvorrichtung nach Anspruch 
1, wobei die zweite Düse (16) an einer vorbestimm-
ten Position in einem Bereich von –10 mm bis 20 mm, 
vorzugsweise 1 mm bis 5 mm, von einem Ende eines 
äußeren Umfangs des Wafers (11) in Richtung einer 
inneren Seite des Wafers (11) in radialer Richtung be-
festigt ist.

3.  Die Einzelwafer-Ätzvorrichtung nach Anspruch 
1 oder 2, wobei die Einzelwafer-Ätzvorrichtung einen 
untere-Fläche-Blasmechanismus (17) umfasst, mit-
tels welchem Ätzflüssigkeit (15), die entlang der 
Randfläche des Wafers (11) fließt, durch einen Gas-
strahl in Richtung einer äußeren Seite in der radialen 
Richtung des Wafers (11) weggeblasen wird.

4.  Die Einzelwafer-Ätzvorrichtung nach einem 
der vorstehenden Ansprüche, wobei die zweite Düse 
(16) die Ätzflüssigkeit mit einem Durchfluss von 0,1 
bis 3 Liter/Minute, vorzugsweise 0,2 bis 1 Liter/Minu-
te, freisetzt.

5.  Verfahren zum Ätzen eines dünnen scheiben-
förmigen Einzelwafers (11) durch Zuführen von Ätz-
flüssigkeit zu einer oberen Fläche (11a) des Wafers 
(11), wobei der Wafer durch Schneiden eines Halblei-
teringots erhalten wurde, wobei das Verfahren die fol-
genden Schritte umfasst:  
– Drehen des Wafers (11), um die obere Fläche (11a) 
und eine Randfläche (11b) des Wafers zu ätzen,  
– Zuführen von Ätzflüssigkeit (13) zu der oberen Flä-
che (11a) des Wafers (11) durch eine erste Düse (14); 
und  
– Zuführen von Ätzflüssigkeit zu der Randfläche 
(11b) des Wafers (11) durch eine zweite Düse.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, wobei Ätzflüssig-
keit, die entlang der Randfläche des Wafers (11) 
fließt, durch einen Gasstrahl weggeblasen wird, der 
auf eine untere Seite des Wafers (11) in Richtung ei-
ner äußeren Seite in der radialen Richtung des Wa-
fers (11) gerichtet ist.

7.  Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, wobei die 
Ätzflüssigkeit durch die zweite Düse (16) mit einem 

Durchfluss von 0,1 bis 3 Liter/Minute, vorzugsweise 
0,2 bis 1 Liter/Minute, freigesetzt wird.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 7, 
wobei der Durchfluss der freigesetzten Ätzflüssigkeit 
durch die erste Düse höher ist als durch die zweite 
Düse.

9.  Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 8, 
wobei während eines Ätzens die erste Düse (14) ent-
lang der oberen Fläche (11a) des Wafers (11) bewegt 
wird, wohingegen die zweite Düse fest über der 
Randfläche (11b) des Wafers (11) positioniert wird.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, wobei die erste 
Düse (14) zwischen einer Mitte der oberen Fläche 
(11a) und einem Umfangsrand des Wafers (11) be-
wegt wird.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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